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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Alois Huber und Genossen 
vom 19. Mai 1989, Nr.3797/J, betreffend Importkontrollen bei Lebens­
mitteln, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 
Beim Import von Lebensmittel obliegen den Zollorganen keine materi.ellen 
Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vor­
schriften im weitesten Sinn. Es müssen lediglich vor Vornahme der 
Zollabfertigung bei bestimmten Lebensmittel formelle Kontrollen in der 
Form durchgeführt werden, ob die nach den bestehenden gesetzlichen Ver­
kehrsbeschränkungen erforderlichen Bescheinigungen vorliegen oder be­
stimmte Kontrollen durch andere Behörden bzw. Organe erfolgt sind. Die 
nach dem österreichischen Lebensmittelgesetz vorgesehenen materiellen 
Kontrollen sind nicht durch Zollorgane, sondern durch lebensmittelpoli­
zeiliche Aufsichtsorgane vorzunehmen. 

Di e vorgenannten Aufgaben der Zoll verwa ltung werden mit dem bestehenden 
Personal bewältigt. 
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